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WIEN/RAPPERSWIL – Mit Stolz
kann die Österreichische Gesellschaft
für Parodontologie (ÖGP), Gastgebe-
rin für den weltweit größten Kongress
für Parodon tologie und Implantologie
vom 6. bis 8. Juni 2012, auf einen er -
folgreichen Kongress zurückblicken:
Mit über 7.800 Besuchern aus aller
Welt konnte die höchste Teilnehmer-
zahl in der Geschichte der Europerio
verzeichnet werden. 

In den Messehallen des Messe
Wien Exhibition & Congress Centers
und auf den Sponsorenveranstaltun-
gen, welche in verschiedenen Loka-
litäten stattfanden, wurden von über
160 Referenten aus Europa und Über-
see die Neuigkeiten und Probleme der
Parodontologie unter den Teilneh-
mern aus aller Welt vorgestellt und
diskutiert. 230 Austeller präsentierten
in der Industrieausstellung ihre neu-
esten Produkte. Für alle österreichi-
schen Zahnärzte/-innen bot sich die
einmalige Gelegenheit, sich „vor der
Haustür“ zu Themen wie Parodontal-
chirurgie, Innovationen der Äthiolo-
gie und Diagnostik, Risikomanage-
ment, Genetik oder multidisziplinäre
therapeutische Ansätze umfassend zu
informieren und weiterzubilden. 

Genforschung an der 
„Drosophila melanogaster“

In der Hauptvorlesung im großen
Saal wurde das Auditorium über die
frischesten Fährten und zu den neu -
esten Erkenntnissen der Forschung
 geführt. Josef Penninger, Österreich,
referierte über seine Genforschungen
an dem beliebten Forschungsobjekt
Drosophila melanogaster, der gemei-
nen Fruchtfliege. Wegen ihres kleinen

Chromosomensatzes ist sie traditio-
nell dafür wie geschaffen. Denn wegen
dieser Eigenschaft ist es möglich, 
gut an ihren Genen zu manipulieren.
Die Forscher können nach Belieben
kleine, schlanke oder auch große, di-
cke Fliegen züchten, indem sie Gene
ein- oder ausschalten. 

Noch sind die genauen Abläufe
auf molekularer Ebene nicht gänzlich
geklärt, doch die Tatsache, dass die

meisten chronischen Erkrankungen
auf Fehlregulierungen des Genmate-
rials zurückzuführen seien, macht
dieses Thema sehr interessant: Der Re-
gulator RANK-Ligand beispielsweise
entscheidet über die Reifung eines
 undifferenzierten Osteozyten – wird
er zu einem Osteoklasten („Knochen-
fresser“) oder einem Osteoblasten
(„Knochenbildner“)?
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Interdisziplinäre Schmerzsprechstunde
Dr. Silvio Schütz, UZM Basel, berichtet über
das aufschlussreiche „Schmerz-Update“ 
im KKL Luzern, Schweiz. Dabei geht er
auf Themen wie Schmerzphysiologie und
Kopfschmerzen ein. 4Seite 4f.
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Praxisrelevante Fortbildung
Im Oktober 2012 findet in Grassau der 
9. Jahreskongress der DGOI statt. Im In -
terview verrät Prof. Dr. Georg H. Nentwig,
Fortbildungsreferent der DGOI, worauf
er sich am meisten freut.

Es gibt im Geschäftsleben fast nichts Schlimmeres, als mangelnde Liquidität. 
Rechnungen müssen bezahlt, Forderungen bedient werden und für einen 
selbst soll ja auch noch was übrig bleiben. Wenn dann Rechnungen zu spät 
oder nicht bezahlt werden, ist nicht nur die gute Laune futsch.

Aber wir heitern Sie wieder auf, denn mit der Imex fi nance garantieren 
wir Ihnen, dass Ihre Forderungen innerhalb von 48 Stunden auf 
Ihrem Konto sind. Auch das Mahnwesen und die Rechnungskontrolle 
können wir für Sie übernehmen.

Was wir Ihnen nicht abnehmen können, ist der Griff zum Telefonhörer oder 
den Blick auf unsere Website, um alles über unsere Angebote zu erfahren:

0201 74999-666
www.imex-finance.de

Bleiben Sie fl üssig.

Einfach intelligenter.
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BONN/KREMS (jp) – Alles, was an
Leistungsbeschreibungen fehlt, die
ein Zahnarzt im Rahmen seiner Be-
handlung erbringen kann, das kann
„analog“ abgerechnet werden. Völ-
lig egal, ob und wann eine soge-
nannte „Anwendungsreife“ bestand
oder weshalb die Leistung nicht in
der GOZ ist. 

Der Verordnungsgeber hat da-
mit die Zahnärzte den Ärzten und
deren GÖA gleichgestellt. Damit
kann der Zahnarzt, soweit die Pa-

pierform, in eigener Verantwortung
selbst festlegen, welche GOZ-Ge-
bührennummer der nicht aufge-
nommenen Leistungsbeschreibung
am ehesten entsprechen könnte und
wie diese „Sonderleistung“ zu bewer -
ten ist. Der „Ermessensspielraum“
ist laut BZÄK sehr weit, neben der
technischen Ausführung können
selbst die individuellen Umstände
des Behandlungsfalles einbezogen
werden.
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GOZ-Analoglisten untauglich
Bedingte Gefahr einer Rechtsetzung. 

BONN/KREMS (jp) – „Wir können,
wie angekündigt, auch für das Ge-
schäftsjahr 2011 wieder eine Di vi den -
de (vier Prozent) ausschütten. Das ist
der in Euro und Cent aus drückbare
Beweis, dass die Richtung stimmt“,
betonte der Sprecher des Vorstandes
der apoBank vor der Vertreterver -
sammlung. Auch für 2012 erhofft sich
die apoBank einen Jahresüberschuss,
der „wieder eine angemessene Dividen -
denzahlung“ erlauben soll. Vor al  lem
aber trat Herbert Pfennig mit einem
Zukunftsprogramm „VorWERTs“
an, zu dem er wörtlich erklärte: 
„VorWERTs ist ein umfassendes
 Strategieprogramm, das eine Rund -
umerneuerung der Bank zum Ergeb-
nis haben soll. Diese Modernisierung 
auf Basis des guten und gesunden
Kerns ist überfällig. ... Die apoBank“,
so Pfennig, „hat mit ihrem Allein stel -
lungsmerkmal als führende Bank im
Gesundheitswesen und der Konzen-
tration auf die Heilberufe ein ein zig -
ar tiges Geschäftsmodell und verfügt
damit über ein enormes Poten zial.“ DT
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Zukunftsprogramm
„VorWERTs“

apoBank vor Rundumerneuerung.

Europerio 7: „Gipfeltreffen“ der Parodontologie 
in Wien bot Status quo der Forschung

Führende Spezialisten aus aller Welt präsentierten zukunftsorientierte Konzepte. Von Dr. Lothar Frank, Rapperswil, Schweiz. 
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Fortsetzung auf Seite 2 Mitte Ł

Trend: Plastisch-Ästhetische Chirurgie
Ob in Artikeln oder im TV – überall wird
das Fachgebiet kontrovers diskutiert.
 Dabei verdient eine seriös durchgeführte
Ästhetische Chirurgie ihren Platz in der
Medizin. 
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BONN/KREMS (jp) – Vom GKV-
 Patienten fordern Zahnarztpraxen für
eine PZR (professionelle Zahnreini-
gung) im Schnitt 79 Euro – und von
 Patienten mit privater Zahnzusatzver -
sicherung (ZZV), die eine Erstattung
einschließt, rund 88 Euro. Obwohl
die PZR mit der letzten GOZ-Neu als
eigene Gebührenziffer aufgenom-
men wurde, erstatten die privaten
Versicherungen ohne eine ZZV ihren
PKV-Mitgliedern nichts für die PZR,
da sie nicht als medizinisch notwen-
dig, sondern als reine Prophylaxe
 definiert wird. 

In den meisten ZZV-Tarifen
kann die PZR im Jahr bis zu zweimal
in Anspruch genommen werden. 

Die   Zahnzusatzversiche-
rungen werden vor allem
zum Ausgleich von Zahn -
ersatzerstattungsleistungen
von   GKV-Versicherten 
im   ZE-Festzuschuss -
system bei PKVen ab -
geschlossen. Immerhin
haben sich bereits knapp
25  Prozent  der 

GKV-Versicherten für eine
ZZV entschieden. Laut
PKV-Zahlen gehen jähr-
lich rund 600.000
GKV-Versicherte
in die private
ZZV. Für die
Zahnarzt pra -
 xen   heißt
dies, dass
sich   ein 
immer
größer 

werdendes
Patien ten gut

mit Kostenerstat-
tung für die PZR er-
schließt, das meist
zweimal im Jahr eine
PZR-Erstattung zum
2,3- fachen   GOZ-
Satz in Anspruch
nehmen kann. DT
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Soweit die Theorie aus der Funk-
tionärswelt der BZÄK-GOZ-Exper-
ten, aber schon die ersten Analog-
Leistungsberechnungen von Zahn-
ärzten, meist auf Berufsverbands -
empfehlungen von Fachgruppen
basierend, haben zum Abrechnungs-
streit mit den Kostenerstattern ge-
führt. So richtig zum Ärgernis kam es
erst durch die Verweise von Zahnärz-
ten auf die „Expertenempfehlungen“
aus einzelnen Berufsverbands-/Fach-
gesellschafts-Empfehlungen. 

Nun stempelt auch der GOZ-
 Senat der BZÄK die sogenannten
Fachgesellschafts-Experten-Empfeh -
lungen als weitgehend wertlos ab. 
Der GOZ-Senat sagt: „Generell ist der
 behandelnde Zahnarzt allein zustän-
dig und verantwortlich für die Wahl
der angemessenen analogen Gebüh-

rennummer bei zahnärztlichen Leis-
tungen, die in der GOZ nicht abgebil-
det sind. § 6 Abs. 1 der GOZ benennt 
die Voraussetzungen einer analogen
Berechnung: ‚Selbstständige zahn-
ärztliche Leistungen, die in das Ge-
bührenverzeichnis nicht aufgenom-
men sind, können entsprechend
 einer nach Art, Kosten und Zeitauf-
wand gleichwertigen Leistung des
Gebührenverzeichnisses dieser Ver-
ordnung berechnet werden.‘ Diese
Zuordnung ist begriffsnotwendig
nicht durch Außenstehende möglich,
sondern ausschließlich dem behan-
delnden Zahnarzt allein anhand des
konkreten Behandlungsfalls möglich
und vorbehalten.“ Soweit die BZÄK. 

Gestaltungsräume des
 Zahnarztes werden eingeengt

Keine der Verbandslisten zur Her-
anziehung von Analogpositionen kann,

so die BZÄK, Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben, und den Zahnarzt
nicht aus seiner Verantwortung der
persönlichen Analogbewertungsdefi-
nition entlassen. Diese Verzeichnisse
entwickeln auch keinerlei Verbind-
lichkeit für das Kostenerstattungsver-
halten von privaten Krankenversiche-
rungen und Beihilfestellen. 

Der GOZ-Senat der BZÄK be-
schränkt sich daher darauf, zahn -
ärztlich erbringbare Leistungen zu
benennen, die einer analogen Be-
rechnung zugänglich sind, dies ohne
 jegliche Fixierung auf eine analoge
Gebührennummer. „Analoglisten“,
so warnt die BZÄK, bedingen grund-
sätzlich die Gefahr einer Rechtset-
zung durch die Kraft der faktischen
Handhabung. Damit engen sie die
notwendigen und von der GOZ vor-
gegebenen Gestaltungsspielräume
des Zahnarztes ein. DT

�Fortsetzung von Seite 1 oben „GOZ“

In den letzten zwei Jahren war es
nach Auffassung des apoBank-Vor-
standssprechers gelungen, „die Alt-
lasten in den Griff zu bekommen und
die apoBank wieder auf ein stabiles
Fundament zu stellen“. 

Pfennig: „Entsprechend ist das
Volumen strukturierter, landläufig
toxisch genannter Papiere, bis Ende
des Jahres 2011 auf drei Milliarden
Euro geschrumpft. Heute, fast ein
halbes Jahr später, sind es nur noch
2,7 Milliarden.“ 

Im Jahr 2011 gewann die apoBank
13.000 neue Kunden, die Neuaus -
leihungen an Heilberufler betrugen
4,2 Milliarden Euro und die Kun -
deneinlagen sind um sechs Prozent
gestiegen. Dennoch fielen die Er geb -
nisbeiträge aus dem Kredit- und Ein-
lagengeschäft, das heißt der Zins-
überschuss, um fünf Prozent. 

Zusätzlich zu den Belastungen
aus der Risikovorsorge für die „struk-
turierten Finanzprodukte“ („toxische
Papiere“) von derzeit noch 2,7 Mil -
liarden Euro „hat im Jahr 2011 die
Bank zusätzlich noch die europäische

Schuldenkrise getroffen“. Für Grie-
chenland und Ungarn musste eine
Risikobelastung übernommen wer-
den. Man ist aber als apoBank „auch
in Spanien investiert“, so Pfennig.
„Die Forderungen der apoBank di-
rekt gegenüber spanischen Finanz -
instituten sieht Pfennig durch die
EU-Finanzvorsorge im ESM „indi-
rekt gestützt“. 

Auch das Jahr 2012 läuft bis-
her nicht so rund wie erwartet, das
„operative Ergebnis wird verhalte-
ner ausfallen als im Vorjahr“, so die
Prognose. DT

�Fortsetzung von Seite 1 links „VorWERTs“

I
m   Rahmen
der   Bemü-
hungen um

Deregulierung und Liberalisierung
der Dienstleistungsmärkte in Europa
zur Wettbewerbsöffnung und Stär-
kung des Wirtschaftswachstums ver-
sucht die EU-Kommission immer
wieder im Rahmen von Richtlinien
(Berufsanerkennungs-, Dienstleis-
tungs-, Patientenrichtlinie), zuletzt
 jener zur Revision von Verfahren be-
ruflicher Abschlussprüfungen, in das
deutsche Kammersystem einzugrei-
fen. Dabei sollen Kernbereiche der
 bisherigen „freiberuflichen Selbstver-
waltung“ im deutschen Zwangskam-
mersystem ausgehebelt werden. So soll
 unter anderem die Ausübung der Be-
rufsaufsicht nicht mehr durch Kam-
mern, sondern durch Behörden in den
einzelnen Ländern erfolgen. 

Bisher ist es den Heilberufskam-
mern immer gelungen, das den „Freien
Berufen“ angeblich „innewohnende
Konzept“ der beruflichen Selbstverwal-
tung in Zwangsmitgliedschaft als soge-
nannten Dritten Weg in Europa durch-
zusetzen. Außer blumigen Floskeln und
einem Beharren auf dem Standpunkt
„Kammern hat’s immer gegeben“, alles
sei vor allem im Interesse der Patienten
und vor allem, wohin mit den Büro -
kratie- und Selbstverwaltungsgremien
(Vorstände, Kammerversammlungen,
Ausschüsse), kommt keine stichhaltige
Rechtfertigung einer Daseinsberechti-
gung. Übrigens eine Frage, die sich nicht
nur aus europäischer Sicht, sondern 
vor allem im Interesse der betroffenen
zur Zwangsmitgliedschaft verurteilten
Zahnärzte stellt. 

Die Philosophie vom „Freien Be-
ruf“ fußt mit der daraus abgeleiteten
Schutzfunktion in der Kammerge-
meinschaft auf dem Einzelkämpfer-
Prinzip in der Praxis und bei Ärzten
auch noch der „heilenden Unabhän-
gigkeit“ des angestellten Arztes. Steuer-

berater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-
anwälte haben längst weitgehend die
Formel „Freier Beruf“ hinter sich ge -
lassen und sich zu Beratungs-Dienst-
leistungsunternehmern in Sozietäten
und Konzernen entwickelt. Solche
 Entwicklungen bahnen sich auch bei
Zahnärzten und Ärzten an. Gebühren-
verzeichnisse wie bei Zahnärzten eine
GOZ, die keine „freie Vereinbarung“
erlauben, sind diesen „Unternehmen“
ein Gräuel und längst überholt. 

Dass eine Kammer zur Sicherung
der PKV-Interessen, die in der Politik
Vorrang vor den Belangen des „Freien
Berufes Zahnarzt“ haben, in einer Ge-
bührenordnung keinerlei zeitgemä-
ßes Abbild einer medizinisch-wissen-
schaftlichen State of the Art-Zahnheil-
kunde schaffen kann, haben wir gerade
mit der GOZ-BEMAtisierung erlebt.
Gute Zahnärzte könnten ohne amtli-
che Gebührenordnung wahrschein-
lich besser leben. 

In der fachlichen Weiterentwick-
lung kommt aus den Kammern auch
nichts Besonderes, da stehen sie im
Konzert mit zahllosen Berufsverbän-
den und Fachgesellschaften, in einzel-
nen Fachgebieten gleich mehrere Kon-
kurrierende, wie in der Fortbildung
noch viele andere, so Industrie- und
Handel als Mitspieler dazukommen.

Universitäre Weiterbildung zum
Fachzahnarzt wird aus der Hoheit der
Kammern heraus beschränkt. 

Was bleibt, ist die Berufsaufsicht.
Bedarf es hier für „Freie Berufe“ einer
besonderen, selbst stringent domi-
nierten?

Ich rede nicht der Abschaffung 
der Kammern an sich – als Zwangs -
körperschaften schon – das Wort. Einer
Zukunftsorientierung ohne Scheu-
klappen bedarf es aber dringend. Zahn-
ärzte kommen sonst auch gut ohne
„ihre“ (eine) Kammer aus,

toi, toi, toi, Ihr J. Pischel

Kammern – Bürokratien
ohne echte Funktion
Jürgen Pischel spricht Klartext

Private Krankenversicherung erstattet
keine professionelle Zahnreinigung

Eine Zahnzusatzversicherung zahlt dagegen meist zweimal im Jahr für die PZR.


